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Die Gemeindeversammlung hat folgenden Beschluss gefasst: 

 

1. Kommunale Richt- und Nutzungsplanung, Ortsplanung, Bau- und Zonenordnung. Gesamtrevision.  

Festsetzung.  

Zustimmung, unter Streichung sämtlicher Sonderbauvorschriften sowie weiteren Änderungen. 

 

Protokollauflage 

Das Protokoll liegt ab Mittwoch, 14. März 2018, im Gemeindehaus, Büro Nr. 104, zur Einsicht auf.  

 

Rechtsmittel 

Gegen den gefassten Beschluss kann  

- wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen 

schriftlich Rekurs in Stimmrechtssachen (§ 147 ff. GPR, sowie § 19 Abs. 1 lit. c. i.V. mit § 21a VRG) 

- und im Übrigen wegen Verletzungen des übergeordneten Rechts innert 30 Tagen schriftlich Rekurs er-

hoben werden (§ 19 Abs. 1 i.V. mit § 19b Abs. 2 lit. c VRG, sowie § 20 Abs. 2 VRG). 

Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten und ist schriftlich an den Bezirksrat 

Meilen, Postfach, 8706 Meilen, zu richten. Der angefochtene Entscheid sowie allfällige weitere Beweismittel 

sind soweit möglich beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die 

unterliegende Partei zu tragen. 
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